
Beitragsordnung für den gemeinnützigen Verein No Limits e.V. Köln  

Beitragsordnung vom 13.02.2023 

§1 Allgemeines  
Die Mi&el für die Verwirklichung der Zwecke des Vereins sollen durch Beiträge und sons:ge Zuwendungen 
aufgebracht werden. Durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages entstehen für die Mitglieder keine 
Ansprüche auf Sach- oder anders geartete Leistungen. 
Mitglieder, die dem Verein beitreten, erhalten diese Beitragsordnung als Bestandteil der Beitri&serklärung 
ausgehändigt, und sie ist damit auch für diese verbindlich.  

§2 Höhe der Mitgliedsbeiträge  
1. Der Beitrag für eine natürliche Person beträgt 30 Euro pro Monat.  

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
Eingetragene Bundes- & Landeskaderathleten in der olympischen Sportart „Breaking“ erhalten eine 
Ermäßigung. 

§3 Beitragsermäßigung und Freistellung von der Beitragspflicht  
1. Der Vorstand kann, insbesondere zum Zweck der Mitgliedergewinnung, Beitragsermäßigungen 

genehmigen. Die Beitragsermäßigungen gelten jeweils für ein Kalenderjahr.  

2. Eine Freistellung von der Beitragspflicht kann der Vorstand für Mitglieder, die nach dem 1. Oktober in 
den Verein eintreten, für das laufende Kalenderjahr beschließen. 

§4 Regelung  
1. Beiträge sind grundsätzlich zum Anfang eines Monats zu entrichten.  

2. In sozialen Härtefällen kann ein Antrag auf Änderung der Beitragshöhe und der Zahlungsmodalitäten 
gestellt werden. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.  

3. Mit Eingang der Beitragszahlung beginnt die Mitgliedscha[.  

4. Der Austri& aus dem Verein muss dem Vorstand spätestens ein Monat vorher schri[lich erklärt 
werden.  

5. Endet die Mitgliedscha[ im Verein gleich aus welchem Grunde, erfolgt keine Rückersta&ung des 
entrichteten Mitgliedsbeitrages für das laufende Kalenderjahr.  

6. Kommt ein Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug, so erfolgt eine erste 
schri[liche Mahnung, in der ein späterer Zahlungszeitpunkt von einem Monat festgelegt wird.  

7. Erfolgt bis zum festgesetzten Zeitpunkt kein Zahlungseingang auf dem Vereinskonto, erfolgt eine 
zweite schri[liche Mahnung. Für die zweite schri[liche Mahnung wird eine zusätzliche 
Mehraufwandsgebühr von EUR 5,00 berechnet.  

8. Der Vorstand hat das Recht, jedes Mitglied welches den Beitrag nicht nach der zweiten Mahnung 
entrichtet hat, aus dem Verein auszuschließen.  

9. Bei Aufnahme neuer Mitglieder soll der Einzug der Beiträge im Wege des Lastschri[-
Einzugsverfahrens vereinbart werden. Von diesem Verfahren kann nur in begründeten Einzelfällen 
und aufgrund eines Vorstandsbeschlusses abgewichen werden. 



§5 Zahlungsweise und Fälligkeit 
1. Mitgliedsbeiträge und Gebühren werden durch den Verein im SEPA-Basis- Lastschri[verfahren 

eingezogen. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein dazu ein SEPA-Lastschri[mandat zu erteilen, sowie 
für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Der Verein zieht die Beiträge und 
Gebühren unter Angabe seiner Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz des Mitglieds am 1. Tag des 
Monats ein (=Fälligkeit). Fällt das Datum nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am 
folgenden Arbeitstag. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen der Kontoverbindungen unaufgefordert und unverzüglich 
dem Vorstand / Schatzmeister schri[lich anzuzeigen. 

3. Wird eine Lastschri[ schuldha[ vom Mitglied nicht eingelöst oder vom Kontoinhaber widerrufen, so 
wird eine Rücklastschri[gebühr erhoben. 

4. Die im Zusammenhang mit der Rücklastschri[ entstehenden Aufwendungen, sind einschließlich der 
dem Verein belasteten Bankspesen pauschal durch die Gebühr gem. §4 abgegolten. 

§6 Vereinskonto  
Bankverbindung: 
Commerzbank 
IBAN: DE84 3704 0044 0120 1540 00 
BIC: COBADEFFXXX 

§7 Veränderrungen  
1. Sollte sich der Status eines Mitgliedes verändern, so hat dieses Mitglied dies dem Vorstand und dem 

Kassierer mitzuteilen.  
2. Die Verrechnung von Mehrzahlungen bzw. Ersta&ung überzahlter Beiträge erfolgt mit der Erhebung des 

Mitgliedsbeitrages für das nächste Jahr.  

§8 GülTgkeit der Beitragsordnung  
Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Die 
Beitragsordnung hat Gül:gkeit, bis durch die Mitgliederversammlung eine Änderung beschlossen wird.  

Köln, den 13.02.2023 Der Vorstand  


